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Zeitnahe Betriebsprüfung bei
Großbetrieben und Konzernen

Eine
Handreichung
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Die zeitnahe Betriebsprüfung
Das Angebot der saarländischen Finanzverwaltung richtet sich an Großbetriebe und Konzerne

Ziele der zeitnahen Betriebsprüfung sind: 

• gegenwartsnahe Prüfungszeiträume zu gewährleisten, 

• eine Verkürzung der Prüfungsdauer zu erreichen und

• einen Ein-Jahres- oder Zwei-Jahres-Prüfungsrhythmus zu   
   ermöglichen. 

Grundlegendes Element hierfür ist eine verstärkte Koopera-
tion zwischen den Unternehmen und der Finanzverwaltung.
Bei teilnehmenden Unternehmen wird die Finanzverwaltung 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die gemeinsamen Ziele 
zu realisieren.

Die steuerlichen Betriebs-
prüfungen umfassen oft weit 
zurückliegende Zeiträume und 
erstrecken sich überwiegend 
auf einen Zeitraum von drei 
(und mehr) Jahren. Die zeitnahe 
Betriebsprüfung kann diesen 
Umstand ändern. Die Voraus-
setzungen und die Chancen 
der zeitnahen Betriebsprüfung 
werden in den folgenden Aus-
führungen dargestellt. 
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Rechts- und Planungssicherheit
Unternehmen gewinnen im Hinblick auf die Beurteilung 
steuerlich relevanter Vorgänge durch die Finanzverwaltung 
schneller Rechts- und Planungssicherheit. Dies gilt in beson-
derem Maße für Dauersachverhalte (z.B. Verrechnungspreise 
zwischen verbundenen Unternehmen).

Zeitnahe Steuerzahlungen
Unternehmen erlangen frühzeitig Sicherheit über mögliche 
Nachzahlungspflichten. Die Gefahr „antizyklischer“ Steuer-
nachforderungen wird vermieden.

Geringere Nachzahlungszinsen
Das Problem sehr hoher – und steuerlich nicht abzugsfähiger 
-  Nachzahlungszinsen entfällt oder wird minimiert.

Erleichterte Sachverhaltsermittlung
Aufzuklärende Sachverhalte sind besser in Erinnerung und 
Anfragen der Betriebsprüfung können mit wenig Aufwand 
erledigt werden. 

Reduzierung von Verwaltungs- und Archivierungs-
kosten
Die Unternehmen sind verpflichtet, auch technisch überholte 
Systeme für Zwecke der steuerlichen Betriebsprüfung lauf-
fähig zu halten. Im Hinblick auf die Dynamik im EDV-Bereich 
entstehen daher bei der Prüfung weit zurückliegender Zeit-
räume erhebliche Sach- und Personalkosten. Durch die zeit-
nahe Betriebsprüfung werden diese Kosten reduziert.

Vorteile einer zeitnahen
Betriebsprüfung
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Wer kann an der zeitnahen
Betriebsprüfung teilnehmen?

Die zeitnahe Betriebsprüfung richtet sich an Großbetriebe, 
die der Anschlussprüfung unterliegen. Sie soll konzernein-
heitlich durchgeführt werden. Ein Rechtsanspruch auf die 
Teilnahme besteht nicht. 
Für die Teilnahme an der zeitnahen Betriebsprüfung sollten 
von den interessierten Betrieben idealerweise folgende
Voraussetzungen erfüllt werden:

• Compliance - Orientierung des Unternehmens

• Einhaltung der steuerlichen Pflichten 

• Keine Steuerrückstände

• Fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen

• Individuelle Prüfungsbedürftigkeit 

Bei Fragen und Interesse an 
einer zeitnahen Betriebsprü-
fung ist die Großbetriebs- und 
Konzernprüfungsstelle beim 
Finanzamt Saarbrücken Mainzer 
Straße Ihr Ansprechpartner.
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Welche Änderungen ergeben sich
bei einer zeitnahen Betriebsprüfung
für das Unternehmen?

Um das Ziel einer zügigen Abwicklung einer Betriebsprüfung 
zu erreichen, ist die Zusammenarbeit des Unternehmens mit 
dem Finanzamt von entscheidender Bedeutung.

Daher sollte folgendes beachtet werden:

Benennung eines Ansprechpartners
Während  der Betriebsprüfung sollte ein entscheidungsbe-
fugter Ansprechpartner aus dem Unternehmen für alle Anfra-
gen und Anforderungen  zur Verfügung stehen. Entscheidend 
für eine schnelle Abwicklung der Prüfungstätigkeit ist die 
zeitnahe Beantwortung und Erledigung der Prüfungsanfra-
gen durch die verantwortliche Person. Sie sollte daher über 
entsprechende Vollmachten der Geschäftsleitung verfügen. 
Hilfreich und zielorientiert wäre hierbei, wenn der Ansprech-
partner von zeitintensiven laufenden Arbeiten im Unterneh-
men weitestgehend entlastet werden könnte.

Vorlage von Unterlagen zu Beginn der Betriebsprüfung 
Soweit vorhanden, müssen folgende Unterlagen
vorliegen:
 - Elektronisch übermittelte Steuererklärungen sowie 
   Handels- und Steuerbilanzen,
 - Wirtschaftsprüfungsberichte,
 - Abschlussunterlagen aus dem Bereich 
   Rechnungswesen (z.B. Umbuchungslisten),
 - Gesellschaftsrelevante Vertragsunterlagen

Erteilung einer steuerlichen Selbstauskunft
Das Unternehmen informiert die  Betriebsprüfung über 
Änderungen aus gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher 
Sicht mit steuerlicher Relevanz (z.B. Gesellschafterwechsel, 
Umstrukturierungsmaßnahmen, Rechtsbeziehungen zwi-
schen konzernzugehörigen Unternehmen). Es erläutert die 
aus seiner Sicht wesentlichen Sachverhalte und legt die 
zugehörigen entscheidungserheblichen Unterlagen vor.

Hierfür ist eine sogenannte „steuerliche Auskunft“ vorgese-
hen, die auf den Seiten 14 & 15 (Anlage 1) abgedruckt ist.
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Gewährung eines uneingeschränkten elektronischen
Datenzugriffs 
Ein uneingeschränkter elektronischer Datenzugriff nach 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 
muss zum Beginn der Prüfung sichergestellt sein. 
Die Modalitäten des Datenzugriffs werden je nach Lage des 
Einzelfalls gesondert vereinbart. Ein reibungsloser Ablauf 
des Datenzugriffs, für den das Unternehmen verantwortlich 
ist, ist ein Garant für den Erfolg der zeitnahen Betriebsprü-
fung. 

Möglichkeit der Einrichtung einer speziellen
Betriebsprüfungsdatenbank
Die Einrichtung einer speziellen Betriebsprüfungsdaten-
bank in sehr großen Unternehmen könnte von Vorteil für 
die Zusammenarbeit sein. Einsehbar für beide Seiten um-
fasst die Datenbank die Prüffelder der Betriebsprüfung, 
sämtliche Anfragen hierzu, deren Fristen und im Idealfall 
die steuerlichen Auswirkungen. Dies kann die Planung für 
das Unternehmen und die Erledigung der Aufgaben der Be-
triebsprüfung erleichtern.

Angleichungsbuchungen
Durch zeitnahe bilanzielle Korrekturen an die Ergebnisse 
der Betriebsprüfung wird die Aktualität der Steuerbilanz 
garantiert.

Eine zeitnahe Betriebsprüfung 
im Konzern umfasst alle zuge-
hörigen Unternehmen, sodass 
die obigen Aspekte für alle im 
Konzernverbund agierenden 
Unternehmen gelten.  



8

Welche Aufgaben kommen
auf die Finanzverwaltung zu?

Bevorzugte Veranlagung nach Erklärungseingang
Die Betriebsprüfungsstelle setzt die zuständige Veranla-
gungsstelle über die Unternehmen in Kenntnis, die an einer 
zeitnahen Betriebsprüfung teilnehmen. In diesen Fällen ist 
sicherzustellen, dass eingehende Steuererklärungen bevor-
zugt bearbeitet werden. 

Vorausschauende Prüfungsplanung
Wird die Abgabe der Steuererklärungen für einen bestimmten 
Zeitraum und zu einem bestimmten Termin durch das Unter-
nehmen verbindlich zugesagt, wird dies von den Betriebsprü-
fungsstellen im Rahmen der Prüfungsplanung berücksichtigt.

Personelle Ausstattung
Die Betriebsprüfungsstellen setzen nach Bedarf Prüferteams 
ein, die sich aus Großbetriebsprüfern sowie Fachprüfern zu-
sammensetzen. Im Rahmen von Unternehmensprüfungen 
werden Lohnsteueraußenprüfer und Umsatzsteuersonderprü-
fer – soweit dies erforderlich ist – zeitgleich eingesetzt. Für 
die Dauer der Betriebsprüfung steht dem Unternehmen ein 
leitender Prüfer für alle Anfragen zur Verfügung.

Festlegung von Prüfungsschwerpunkten 
Die Betriebsprüfung bildet Prüfungsschwerpunkte, die dem 
Unternehmen frühzeitig mitgeteilt werden. Eine Erweiterung 
der Prüfungsschwerpunkte findet in der Regel nur noch um 
solche Prüffelder statt, die sich aus der Prüfung der Schwer-
punkte ergeben. Drängen sich allerdings während der 
Prüfung neue bedeutsame Prüffelder auf, so besteht grund- 
sätzlich die Möglichkeit, diese zu überprüfen. Die Finanz-
verwaltung erwägt in diesem Fall die Kürzung weniger 
bedeutsamer Prüffelder. Die Festlegung der Prüfungs-
schwerpunkte korrespondiert mit der Kooperation und dem 
Compliance-Verhalten des Unternehmens.
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Zeitliche Planung
In allen Fällen einer zeitnahen Betriebsprüfung ist es, zügiger 
als bisher die Prüfung zu beginnen und schneller zu ihrem 
Abschluss zu kommen. Dies kann zum Beispiel durch eine 
Bündelung der Anfragen bewirkt werden.

Umgehende Änderung der Steuerbescheide
Nach Abschluss der Betriebsprüfung werden die im Bericht 
vermerkten Feststellungen unmittelbar nach Eingehen des 
Berichts bei der Veranlagungsstelle in geänderte Steuerbe-
scheide umgesetzt.
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Gemeinsame Schritte

Festlegung der Rahmenbedingungen
Über die dargestellten Rahmenbedingungen für eine zeit-
nahe Betriebsprüfung ist eine gemeinsame Vereinbarung 
zu treffen und regelmäßig schriftlich niederzulegen. Diese 
Vereinbarung regelt die grundlegenden Organisations-
fragen für eine zeitnahe Betriebsprüfung und stellt eine 
Selbstverpflichtung für beide Seiten dar. Das Muster der 
Vereinbarung ist am Ende der Broschüre als Anlage 2 ab-
gedruckt. 

Die konkrete Ausgestaltung der Rahmenvereinbarungen für 
das einzelne Unternehmen obliegt der Betriebsprüfungs-
stelle. Die festgelegten Rahmenbedingungen sind seitens 
des Betriebs/Konzerns durch einen Vertreter bzw. ein Mit-
glied des Vorstands zu unterzeichnen. Seitens der Finanz-
verwaltung zeichnet in der Regel der Leiter der zuständigen 
Betriebsprüfungsstelle.

Regelmäßige gemeinsame Besprechungen
Besprechungen fördern die Kommunikation zwischen 
Unternehmen und Finanzverwaltung. Auftretende Proble-
me sollten direkt besprochen und nach Lösungen gesucht 
werden. 
Im Laufe der Betriebsprüfung sollten regelmäßige Zwi-
schenbesprechungen vereinbart werden, in denen u.a. Prü-
fungsfeststellungen bereits endgültig besprochen werden.

Fristen
Nur bei schneller Beantwortung der Anfragen kann die Be-
triebsprüfung innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen werden. 
Daher ist das Unternehmen gehalten, die Anfragen um-
gehend zu beantworten. Für jede Anfrage sollte ein Erledi-
gungstermin festgelegt werden. Sobald das Unternehmen 
die Anfrage vollständig beantwortet hat, erfolgt im Gegen-
zug eine zeitnahe endgültige Bearbeitung durch die Be-
triebsprüfung. 
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Ansprechpartner

Finanzamt Saarbrücken Mainzer Straße
Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle
Mainzer Str. 109-111 
66121 Saarbrücken 
Telefon: 0681 3000 760
E-Mail: grkonbp@fasbm.saarland.de
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Anlagen
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Anlage 1

Muster „steuerliche Auskunft“

Firmenname/Unternehmensgruppe

______________________________

Steuerliche Auskunft
für die Betriebsprüfung der Jahre 20__ bis 20__

1. Änderungen aus gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht mit 
steuerlicher Relevanz, z. B. Umstrukturierungen, Änderungen des Gesellschafterbe-
standes, Unternehmensakquisitionen, Gründung von Betriebsstätten (in Stichworten 
und ggf. mit Anlagen):

2. Erläuterung der, aus Sicht des Unternehmens, wesentlichen Sachverhalte mit 
steuerlicher Relevanz, z. B. Änderung von Bewertungsverfahren bei Waren- und For-
derungsbeständen, Besonderheiten im Bereich Investitionen und Rückstellungen (in 
Stichworten und ggf. mit Anlagen):
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3. Vorlage der steuerlich bedeutsamen Verträge und Unterlagen (beispielhafte 
Aufzählung)

• Verträge über Umwandlungen und Verschmelzungen
• Unternehmenskauf- und -verkaufsverträge, Verträge über den Erwerb/die 
   Veräußerung von Anteilen
• Verträge bei Neugründungen von Unternehmen / Eintragungen im Handelsregister
• Gesellschaftsrechtliche Verträge
   wie z.B.: Aufnahme und Ausscheiden von Gesellschaftern aus Personengesellschaften 
   (PersG), Veränderungen von Beteiligungsquoten an PersG, Kapitalerhöhungen, Kapital-
   herabsetzungen, Einbringungen gegen Gesellschaftsrechte, Gewinnausschüttungsbeschlüsse
• Verträge mit ausländischen verbundenen Unternehmen
• Grundstückskaufverträge
• Konzernbilanzen / Konzernbilanzierungsrichtlinien
• Bilanzen (HB I und II), WP – Berichte der Auslandsgesellschaften
• Dokumentation der Verrechnungspreise
• Funktionsverlagerungen
• Gutachten über die Bildung von Pensionsrückstellungen 
• Miet- und Pachtverträge, Darlehns- und Finanzverträge zwischen Konzerngesellschaften
• Berechnungsunterlagen bei der Neubildung oder Veränderung von Rückstellungen 
• Dokumentation / Berechnungsunterlagen bei der Änderung der Bewertung im Bereich des 
   Anlagevermögens und Umlaufvermögens sowie bei den Verbindlichkeiten
• Belege zu Investitionszulagen
• Organigramme
• Sonstige Abschlussunterlagen

Ort, Datum

______________________________________________________________

Unterschrift des Firmenvertreters 
Vorstand/Geschäftsführung/Leiter der Steuerabteilung

Anlage(n) ____
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Anlage 2

Muster „Vereinbarung über zeitnahe Betriebsprüfung“

Vereinbarung über eine zeitnahe Betriebsprüfung
 für den 

Prüfungszeitraum ____________

zwischen

dem Finanzamt Saarbrücken Mainzer Straße
vertreten durch 

____________________________________
und

der Firma ____________________________

vertreten durch

_____________________________________

Die Prüfung soll in Abstimmung mit dem Unternehmen zeitnah nach Veranlagung der 
Steuererklärungen _________, die umgehend nach Abgabe durchgeführt wird, erfolgen, 
so dass sie im _______________ beginnen kann.

Die Betriebsprüfungsstelle wird gegebenenfalls ein Prüferteam bilden, dem auch Lohn-
steueraußenprüfer und Umsatzsteuersonderprüfer angehören.
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Datenzugriff
Der unmittelbare Datenzugriff auf das EDV-System des Unternehmens wird eingerichtet und 
steht mit Beginn der Prüfung zur Verfügung. Daneben werden die steuerrelevanten Daten auf 
Wunsch des Prüfers gegebenenfalls in digitaler Form auf einem Speichermedium zur
Verfügung gestellt.

Steuerliche Selbstauskunft
Das Unternehmen wird eine steuerliche Auskunft für den Prüfungszeitraum mitteilen.
(siehe Vordruck lt. Anlage 1).

Steuererklärungen
Bei Abgabe der Steuererklärungen wird das Unternehmen Steuerbilanzen vorlegen, die an 
das Ergebnis der vorherigen Betriebsprüfung anschließen. Diese bilden die Grundlage der 
Steuerveranlagungen. Anpassungsrechnungen gem. § 60 Abs. 2 S. 1 EStDV entfallen.

Bereitstellung von Unterlagen
Zu Prüfungsbeginn wird das Unternehmen folgende Unterlagen vorlegen
(siehe auch steuerliche Auskunft):
• Darstellung der Bilanzanpassung an das Ergebnis der vorherigen Betriebsprüfung 
• Abschlussunterlagen aus dem Bereich Rechnungswesen (z.B. Umbuchungslisten)
• Gesellschaftsrelevante Vertragsunterlagen

Prüfungsschwerpunkte
Die Betriebsprüfungsstelle wird dem Unternehmen die von ihr festgelegten Prüfungsschwer-
punkte frühzeitig mitteilen, wobei diese im Laufe der Prüfung im Einzelfall ausgetauscht 
oder ergänzt werden können. In diesem Zusammenhang wird der angestrebte Zeitplan zum 
Prüfungsablauf festgelegt.

Ansprechpartner
Für die Dauer der Betriebsprüfung wird ein(e) leitende(r) Prüfer(in) zur Klärung der Anliegen 
des Unternehmens zur Verfügung stehen. Die Benennung erfolgt spätestens nach Abgabe 
der Steuererklärungen für den Prüfungszeitraum.
Das Unternehmen benennt für den Prüfungszeitraum einen entscheidungsbefugten An-
sprechpartner, der auch für die zeitnahe Erledigung der Anfragen der Betriebsprüfung verant-
wortlich ist und bevollmächtigt ist prüfungsrelevante Entscheidungen zu treffen.

Verschiedenes
Die Beantwortung der Anfragen der Betriebsprüfung sollte im Regelfall innerhalb 
von ___ Wochen erfolgen.
Es werden regelmäßig gemeinsame Besprechungen stattfinden, in denen neben Organisa-
tionsfragen bereits einzelne Prüfungsfeststellungen abschließend besprochen werden.
Die Betriebsprüfung wird den Prüfungsbericht unmittelbar nach der Schlussbesprechung er-
stellen. Die Änderungsbescheide werden zeitnah erlassen. 

Saarbrücken, __________________

______________________________                            ____________________________
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Notizen
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